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Handlungsfähige Kommunen:  
Eine Auswahl an Vorschlägen 

1. Die (Vorlauf-)Investitionen für die Erschließung von 
Bauland und öffentlicher Infrastruktur sind erheblich. 
Kommunen, die über keine ausreichende Leistungsfä-
higkeit verfügen, eine Infrastruktur zu schaffen, sollte 
in den Finanzierungsgrundsätzen des kommunalen 
Wirtschaftsrechts ermöglicht werden, Flächen mithilfe 
von Kreditfinanzierungen oder alternativen Finanzierungs-
instrumenten zu erwerben und in spezifische Infrastruktur 
zu investieren, ohne den übrigen Handlungsspielraum 
dadurch einschränken zu müssen. 

2. Kommunalrechtliche Absicherung, dass Grundstücke 
nicht ausschließlich zum Höchstpreis, sondern ggf. zum 
(nutzerspezifischen) Verkehrswert veräußert werden 
dürfen (Wirtschaftlichkeitsgrundsätze).

3. Die Verfahren für Flächennutzungs- und Bebauungs-
plänes sowie die Erschließung und Vermarktung von 
Grundstücken dauern immer länger. Das treibt die Kosten 
für Bauträger in die Höhe. Gleiches gilt für die baulichen 
Standards und die sich hieraus ergebenden Kostentreiber. 
Bundes- und Landespolitik sind aufgerufen, wirksame 
Schritte zu unternehmen. 

4. Öffentliche Eigentümer stellen Kommunen exklusiv 
und zu einem angemessenen Preis Liegenschaften zur 
Verfügung. Beispiele: Konversionsflächen des Bundes, 
Kircheninfrastruktur, Bahnflächen etc. Über vertragliche 
Regelungen können die Verkäufer den Kaufpreis an sozi-
alen Wohnungsbau oder an Modellprojekte in Mobilität 
und Energie binden, oder können sie nach Veräußerung 
durch den Verkäufer an der Wertschöpfung teilhaben. 

5. Anreize für die Landwirtschaft für die Veräußerung von 
landwirtschaftlichen Flächen: Eine Kommune, die eine 
langjährige Vorratspolitik betrieben hat, kann Landwirten 
Tauschflächen anbieten. Dazu ist es erforderlich, den 
Kommunen auch außerhalb ihrer Gemarkungsgrenzen 
keine Restriktionen im Erwerb von landwirtschaftlichen 
Flächen aufzuerlegen. 

6. Instrumente der kommunalen Bodenbevorratung aus-
bauen. Preislimitiertes Vorkaufsrecht zur Baubevorratung 
nach § 34 BauGB, Ausübung des Vorkaufsrechts nach  
§ 28 BauGB und andere rechtliche Rahmenbedingungen 
anpassen. Beispiel: Wiederkaufrechte mit Auflassungs-
vormerkung beim Verkauf unbebauter Grundstücke.

Ausschließliche Nachverdichtung ist für einen beschleu-
nigten Wohnungsbau nicht hinreichend. Nachverdich-
tete Flächen sind überwiegend im Eigentum Dritter. 
Das Konfliktpotenzial mit Anliegern ist hoch. Art und 
Umfang der Bebauung sind eingeschränkt. Innenflächen 
in größerem Umfang für eine Neubebauung zu gene-
rieren, kostet oft viel Zeit. Häufig finden sich Altlasten 
auf früheren Gewerbeflächen, die aufwendig saniert 
werden müssen; Kleingartenanlagen müssen kleinteilig 
freigemacht werden etc.

Eine beschleunigte Wohnungsbaupolitik kommt nicht 
ohne Anpassung der Flächennutzungsplanung aus, um 
der Bürgerschaft auf der eigenen Gemarkung ausrei-
chend Wohnraum und Baugrundstücke zur Verfügung 
zu stellen. 

Kapitel 2 Soziale Sicherung und gesellschaftliche Teilhabe
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Abb. 10.: Bedrohungsgefühle Innere Sicherheit 
Deutschland, Bevölkerung ab 16 Jahre

Quelle: IfD-Allensbach
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verbessert werden. Ziel muss sein, die Kommunen bei 
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben optimal zu unter-
stützen – dazu gehören auch die Gewährleistung von 
Recht und Ordnung, der Schutz des Eigentums und der 
Schutz vor Gewalt. 

Diskrepanz zwischen subjektiver und objektiver 
Sicherheit
Die Kommission unterscheidet im Folgenden zwischen 
subjektiver Sicherheit (Sich-sicher-Fühlen, gefühltes 
Ausmaß von Kriminalität) und objektiver Sicherheit 
(Sicher-sein, empirisches Ausmaß von Kriminalität).

Laut Polizeilicher Kriminalstatistik liegt ein deutlicher 
Rückgang der polizeilich registrierten Straftaten in den 
letzten 25 Jahren (ohne ausländerrechtliche Verstöße 
gegen Aufenthaltsbestimmungen) und damit ein Zugewinn 
an objektiver Sicherheit vor. Ein Großteil der verübten 
schweren Straftaten wird von einer kleinen Gruppe 
von Intensivtätern verübt: Relativ wenige Täter sind für 
30 – 70 Prozent der gesamten Straftaten verantwortlich.

Das Vertrauen in die Polizei ist weiterhin hoch. Laut 
einer Umfrage vom Dezember 2018 haben 78 Prozent 
der Befragten hohes Vertrauen in die Polizei.

Generell meint grob die Hälfte (45 Prozent), dass „wir 
heute in einer besonders unsicheren Zeit leben“. Aber 
mit Blick aufs eigene Land haben die meisten Befragten 
ein hohes Sicherheitsgefühl. Die Angst vor Bedrohungen 
ist zum Teil sogar gesunken. Fürchteten sich 2016 noch  
45 Prozent vor Terroranschlägen, so sind es Anfang 
2019 noch 28 Prozent. Bei der Angst vor Gewaltverbre-
chen gingen die Zahlen im selben Zeitraum von 33 auf  
26 Prozent zurück, bei Diebstahl und Einbruch von 34 auf 
23 Prozent.40 Von einer wachsenden „Sicherheitspanik“ 
kann deshalb nicht die Rede sein.

40  Vgl. „Die USA machen den Deutschen am meisten Angst“,  
WELT Online, 13.2.2019, https://www.welt.de/politik/deutschland/
article188746847/Allensbach-Sicherheitsreport-Trumps-USA-machen-
Deutschen-Angst.html 

Dennoch deckt sich „gefühlte Unsicherheit“ in der 
Bevölkerung nicht unbedingt mit den Daten der Krimi-
nalitätsstatistik. In Umfragen schätzen die Befrag-
ten das Vorkommen schwerer Delikte regelmäßig 
überproportio nal hoch ein. Ein Grund dafür mag darin 
liegen, dass Straftaten aufgrund ihres Echos in sozialen 
Netzwerken stärker verunsichern. Eine einzelne Tat 
kann Ängste schüren, auch wenn sie statistisch sehr 
selten vorkommt. 

Als gefährdet wird häufig weniger die persönliche als 
vielmehr die gesellschaftliche Sicherheit bezeichnet. 
Die Kommission vermutet daher in der Sorge um die 
Innere Sicherheit (auch) eine Metapher für allgemeine 
Befürchtungen und Zukunftsängste. In Kriminalitätsfurcht 
bündeln sich generelle Unsicherheiten über die eigene 
und die gesellschaftliche Zukunft. Sie ist deshalb auch 
nicht allein mit Kriminalitätsbekämpfung und Präven-
tion zu beantworten, sondern durch eine Stärkung des 
gesellschaftlichen Zusammenhalts, Bildung und soziale 
Sicherheit in Zeiten des Wandels.

Sicherheit als Aufgabe des Staates 
Während die Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union in Art. 6 ein Recht auf Sicherheit enthält, findet sich 
ein solches im Grundgesetz (GG) nicht. Die Grundrechte 
des GG dienen der Gewährleistung der Freiheitsrechte 
des Individuums vor Eingriffen der öffentlichen Gewalt; 
sie sind in erster Linie Abwehrrechte der Bürger gegen 
den Staat.38 Daraus lassen sich nur in sehr engen Grenzen 
Schutz- und Leistungsansprüche ableiten. Auch aus den 
Grundrechten auf Leben und körperliche Unversehrt-
heit und auf Schutz des Eigentums folgt kein eigenes 
„Grundrecht auf Sicherheit“.39 

Das bedeutet aber nicht, dass Bürgerinnen und Bürger 
mit ihren berechtigten Sicherheitsinteressen allein- und 
schutzlos gelassen würden. Vielmehr setzt das Grund-
gesetz den Schutz der Bevölkerung als wesentliche 
Aufgabe des Staates voraus. Daraus leitet sich das 
staatliche Gewaltmonopol ab. Aus dem Gesamtsinn des 
Grundgesetzes, dem Rechtsstaatsprinzip und vor allem 
dem Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit 
ergibt sich zweifelsohne eine staatliche Pflicht zur Sorge 
für die Sicherheit der Bürger. Sie ist eine zentrale Quelle 
staatlicher Legitimation.

Es ist das Recht jedes und jeder Einzelnen, in Frieden zu 
leben. Der Staat hat die Verpflichtung, diese Sicherheit 
zu gewähren. Gewaltfreiheit (innerer Frieden) einer 
Gesellschaft ist eine Grundbedingung von individueller 
Freiheit (Freiheit von Furcht). 

Sicherheitsbedürfnis
Sicherheit ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Sie 
fällt unter die Kategorie der öffentlichen Güter, die den 
gemeinsamen Nutzen aller vergrößern. In diesem Zusam-
menhang muss die Rolle des Staates in der Demokratie 

38  Vgl. die kurze Übersicht der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen 
Bundestags, WD 3 – 3000 – 180/08 vom 4. Juni 2008.

39  Vgl. nur das Abtreibungsurteil des Bundesverfassungsgerichts von 1975 
(BVerfGE 39, 1); auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes 
wird an dieser Stelle nicht eingegangen.

neu gedacht werden. Der klassische Liberalismus zielt 
v. a. auf die Einhegung staatlicher Macht. Gewaltenteilung
und Bürgerrechte sollen vor staatlicher Willkür schützen.
Dieser Impetus ist immer noch aktuell. Angesichts der
großen Umwälzungen unserer Zeit wächst jedoch das
Bedürfnis nach Schutz durch den Staat. Das gilt für
die soziale Sicherheit wie für die klassische Innere
Sicherheit. Es geht um einen handlungsfähigen Staat,
der das Sicherheitsbedürfnis der Bürger/innen berück-
sichtigt und zugleich die Menschen- und Bürgerrechte
gewährleistet.

Sicherheit und Freiheit stehen in einem Spannungsver-
hältnis. Sie bedingen einander und können zugleich in 
Konflikt miteinander geraten, wenn das eine auf Kosten 
des anderen verfolgt wird. Die Mehrheit der Bevölkerung 
will keine Entscheidung zwischen Freiheit und Sicherheit, 
sondern sieht Sicherheit als eine Bedingung subjektiver 
Freiheit. Dieses Spannungsverhältnis gilt es immer neu 
auszutarieren.

Zu beachten ist, dass eine absolute Freiheit von Kriminali tät  
nie erreicht werden kann. So richtig es deshalb ist, auf 
Prävention zu setzen, die Sicherheit im öffentlichen Raum 
zu erhöhen und Straftaten konsequent zu ahnden, so 
gefährlich ist es, die Illusion absoluter Sicherheit zu 
schüren. Präventive Maßnahmen sollten öffentlich kommu-
niziert werden, um das Vertrauen in den Staat zu stärken. 
Ein Beispiel dafür ist das Heidelberger Audit-Konzept 
für urbane Sicherheit (HAKUS), bei dem Maßnahmen 
der kommunalen Kriminalprävention wissenschaftlich 
begleitet und die erzielten Fortschritte über die Medien 
in die Öffentlichkeit getragen wurden.

Wie in anderen Lebensbereichen sind es auch in Sicher-
heitsfragen die Kommunen, in denen die Bürger/innen 
staatliche Präsenz oder Ohnmacht erleben. Sie unter-
scheiden dabei nicht zwischen Zuständigkeiten von 
Bund, Ländern und Gemeinden, zwischen Ortspolizei, 
Landespolizeibehörden und Bundesgrenzschutz. Des-
halb muss die Zusammenarbeit zwischen den Sicher-
heitsbehörden der verschiedenen staatlichen Ebenen 

Innere SicherheitKapitel 3
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Abb. 11: Entwicklung der Straftaten nach der 
Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) mit und ohne 
ausländerrechtliche Verstöße in Deutschland  
seit 1993

Quelle: 1993 bis 1996 Bundeskriminalamt, Polizeiliche Kriminalstatistik  

Bundesrepublik Deutschland, Wiesbaden 1994, S. 16, 1995, S. 22, 1996, S. 20, 1997, S. 20, 

1998 bis 2005, Tab. T1; ab 2005 Bundeskriminalamt, Polizeiliche Kriminalstatistik Bun-

desrepublik Deutschland, Jahrbuch 2017 Band 1, Fälle, Aufklärung, Schaden, Wiesbaden 

2018, S. 15, 17. BKA, PKS 2013–2017
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Abb. 12: Entwicklung des prozentualen Anteils 
tatverdächtiger Nichtdeutscher in Deutschland seit 
1993 (mit und ohne ausländerrechtlichen Verstößen)

  Tatverdächtige Nichtdeutsche bei Straftaten insgesamt   

   Tatverdächtige Nichtdeutsche bei Straftaten ohne  
ausländerrechtliche Verstöße

Quelle: 1993 bis 2002 Bundeskriminalamt, Polizeiliche Kriminalstatistik Bundesrepu-

blik Deutschland, Wiesbaden 2003, S. 107; ab 2003 Bundeskriminalamt, Polizeiliche 

Kriminalstatistik Bundesrepublik Deutschland Jahrbuch 2017 Band 3 Tatverdächtige, 

Wiesbaden 2018, S. 126.
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Ausgewählte Straftaten / 
-gruppen

Tatverdächtige

insgesamt
nichtdeutsche

absolut in %

Straftaten ohne 
ausländerrechtliche Verstöße

1.974.805 599.357 30,4

Taschendiebstahl 6.915 5.144 74,4

Schwerer Ladendiebstahl 16.491 10.458 63,4

Unerlaubter Handel und 
Schmuggel mit / von Kokain 
einschließl. Crack

3.274 1.884 57,5

Schwerer Diebstahl in / aus 
Kiosken, Warenhäusern, 
Vitrinen usw.

22.985 13.064 56,8

Urkundenfälschung §§ 267 –  
271, 273 – 279, 281 StGB

59.361 32.877 55,4

Schwerer Diebstahl an / aus 
Kraftfahrzeugen

7.475 3.527 47,2

Sexuelle Belästigung § 184i 
StGB

6.645 3.048 45,9

Erschleichen von Leistungen 
§ 265a StGB

159.022 71.944 45,2

Totschlag § 212 StGB 1.855 837 45,1

Raubdelikte 26.948 10.860 40,3

Quelle: BKA, PKS 2017, Bd. 3, Tab. 3 – 2.8 – T02, S. 127

Abb. 13: Ausgewählte Straftaten und 
Straftatengruppen mit einem hohen Anteil 
nichtdeutscher Tatverdächtiger (2017)

Besonders hoch ist der Anteil nichtdeutscher Tatver-
dächtiger mit fast 75 Prozent beim Taschendiebstahl. Bei 
schweren Straftaten ist der Anteil von Ausländern über-
proportional hoch. Dies trifft auf Delikte wie Totschlag, 
Raub, schweren Diebstahl und Betäubungsmitteldelikte 
zu. Sexuelle Belästigung gemäß § 184 i StGB wurde im 
Gefolge der Kölner Silvesternacht 2015/16 neu eingeführt 
und ist ein Vergehen, das im Regelfall mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe geahndet wird.

3.1 Herausforderung:  

Sicherheit erhöhen, Prävention stärken

Die Entwicklung der Kriminalität wird in der Regel 
anhand der Daten zu Straftaten und Tatverdächtigen 
nach der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) dargestellt. 
Es handelt sich um das sogenannte Hellfeld, weil nur 
die von der Polizei entdeckten oder angezeigten Delikte 
aufgenommen werden und damit nur ein Teil der Realität 
erfasst wird. 

Wie ersichtlich, erreichte die Kriminalität im Beobach-
tungszeitraum ihren Höhepunkt im Jahr 1993 während 
des starken Anstiegs der Zuwanderung aus dem ehe-
maligen Jugoslawien. Nach zwei Jahrzehnten sinkender 
Deliktzahlen stieg die Zahl der registrierten Straftaten 
inklusive ausländerrechtlicher Verstöße 2015/2016 
wieder deutlich an, blieb aber unter dem Niveau von 
1993. Dagegen gingen die registrierten Straftaten ohne 
ausländerrechtliche Verstöße trotz des Anstiegs der 
Flüchtlingszahlen seit 2015 weiterhin zurück.

Damit lässt sich ein bemerkenswerter Rückgang der 
polizeilich registrierten Straftaten (ohne ausländerrecht-
liche Verstöße) in den letzten 25 Jahren beobachten. 
Dies deutet einen Zugewinn an objektiver Sicherheit an.

Da in jüngster Zeit Straftaten von Migranten und ins-
besondere Geflüchteten öffentlich besonders heftig 
diskutiert werden, wird die Entwicklung des Anteils 
tatverdächtiger Nichtdeutscher an der Gesamtheit 
der Tatverdächtigen mit dem folgenden Schaubild  
(vgl. Abb. 12) veranschaulicht. Allerdings erfasst diese 
Statistik nur in Deutschland wohnhafte Nichtdeutsche 
sowie Ausländer mit Wohnsitz in einem anderen Land. 
Eine vergleichende Bewertung der Straffälligkeit von 
Deutschen mit und ohne Migrationshintergrund ist 
daher nicht möglich. Keinesfalls sind diese Zahlen mit 
Straftaten aus dem Kreis der 2015/16 in die Bundesrepu-
blik Geflüchteten gleichzusetzen. Außerdem wurde die 
Kategorie „nichtdeutsche Täter“ über die Jahre um neue 
Personengruppen erweitert, was die Vergleichbarkeit 
der Statistiken erschwert. 

Innere SicherheitKapitel 3
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Handlungsempfehlungen

 
3.1.1 Gewalt- 
prävention

Eine – allerdings erst auf längere Sicht – wirksame 
Gewaltprävention muss bei der Früherziehung in Kitas 
und Schulen ansetzen. Kinder und Jugendliche mit 
geringer familiärer Unterstützung sind am häufigsten 
für Gewaltkriminalität anfällig. Diskutiert wurden zudem 
spezielle Präventionsprogramme für junge Männer, die 
in besonderem Maße sowohl eine Täter- als auch eine 
Opferrolle bei Gewaltdelikten einnehmen. Generell gilt, 
dass soziale Perspektivlosigkeit das Abgleiten in Krimina-
lität begünstigt. Polizei und Justiz haben es in der Regel 
mit den Folgen gesellschaftlicher Entwicklungen zu tun, 
deren Ursachen sie kaum beeinflussen können. Eine 
konsequente Ahndung von Straftaten ist unabdingbar, 
hat aber nur eine begrenzte präventive Wirkung. Insofern 
gilt der alte Satz, dass eine gute Bildungspolitik die beste 
Kriminalitätsprävention ist.

Die Vermittlung demokratischer Grundprinzipien (Rechts-
staatlichkeit, Gewaltfreiheit) in der schulischen und 
Erwachsenenbildung ist elementar. Gleichzeitig ist 
eine bessere personelle und technische Ausstattung 
bei Polizei und Justiz notwendig, um das Vertrauen in 
die Handlungsfähigkeit der Sicherheitsorgane und der 
Rechtspflege zu stärken. Diese Botschaft ist inzwischen 
offenbar auch in der Politik angekommen, wie die perso-
nelle Aufstockung von Polizei, Justiz und Strafvollzug in 
Baden-Württemberg zeigt. Zugleich muss in der Ausbil-
dung von Sicherheitskräften ein besonderes Augenmerk 
auf rechtsstaatliche Normen, psychologische Kenntnisse 
und ein vertieftes Verständnis sozialer Zusammenhänge 
gelegt werden.

 
3.1.2 Verbesserte Integration von Migranten 
und Reduzierung von Ausländerkriminalität

Hier steht zunächst die strukturelle Integration von 
Einwanderern und Geflüchteten im Vordergrund. Zen-
tral ist die rasche Inklusion in das Bildungssystem, 
den Arbeitsmarkt und dezentrales Wohnen. Einglie-
derungskurse für Flüchtlinge müssen demokratische 
Grundprinzipien und das Verständnis für den Rechtsstaat 
vermitteln. Beim Umgang mit straffälligen Migranten 
geht es insbesondere um eine bessere Kooperation 
zwischen Ausländerbehörde, Justiz, Sozialdienst (Jugend-
hilfe, Bewährungshilfe), Arbeitsämtern und Strafvollzug 
hinsichtlich der Verhinderung künftiger Straftaten und 
der Verbesserung der Resozialisierungsperspektiven.

Für die Flüchtlingspolitik wurde der Vorschlag eines 
„doppelten Spurwechsels“ diskutiert. Zum einen sollte 
gut integrierten Asylsuchenden ein Statuswechsel in die 
Arbeitsmigration ermöglicht werden; gleichzeitig sollten 
Personen, bei denen es begründete Anhaltspunkte für ein 
hohes Gefahrenpotenzial gibt, in Asylzentren außerhalb 
von Städten untergebracht werden, um das Risiko von 
Straftaten zu reduzieren. So könnten Exklusionseffekte für 
gut integrierte Geflüchtete minimiert und die Sicherheit 
der Bürgerinnen und Bürger verbessert werden. 

Die Bundesregierung sieht eine „Beschäftigungsdul-
dung“ für abgelehnte Asylbewerber in Ausbildung oder 
Beschäftigung als flankierende Maßnahme zum geplan-
ten Fachkräftezuwanderungsgesetz vor. Das trägt der 
Intention eines Spurwechsels teilweise Rechnung. Um 
den Statuswechsel von Flüchtlingen zu Einwanderern 
zu erleichtern, sollte das Ausländerrecht reformiert 
werden. In Hessen wollen die Koalitionspartner prüfen, 
ob straffällige, offensichtlich nicht integrationswillige 
Geflüchtete dauerhaft in einer Landesaufnahmeeinrich-
tung untergebracht werden. Zugleich sollen in Ausbildung 
oder Job befindliche Geflüchtete vor einer Abschiebung 
geschützt werden. In der Kombination käme dies einem 
„doppelten Spurwechsel“ nahe.

Im Strafvollzug sind Ausländer ebenfalls überrepräsen-
tiert: Am 31. März 2017 betrug der Anteil nichtdeutscher 
Gefangener 30,1 Prozent der Gesamtzahl der Häftlinge.41  
Inhaftierte Deutsche mit Migrationshintergrund sind 
hierin nicht enthalten. Vieles spricht dafür, dass Migranten 
schon aufgrund ihres jüngeren Durchschnittsalters und 
eines höheren Männeranteils eine höhere Kriminalitäts-
bereitschaft aufweisen.42 Es kommen Gewalterfahrungen 
in der Familie und / oder durch Kriegserlebnisse hinzu, 
die zu einer sinkenden Gewalthemmung führen kön-
nen. Nicht zu vergessen ist, dass Zuwanderer häufiger 
in prekären sozioökonomischen Verhältnissen leben. 
In der öffentlichen Wahrnehmung treten aber soziale 
Faktoren als Erklärungsansatz für höhere Kriminalität 
hinter dem Abgrenzungsmerkmal „Ausländer“ zurück.43 

Im Bereich der Jugendkriminalität geht es überwiegend 
um Bagatelldelikte. Jedoch sticht eine kleine Gruppe von 
Intensivtätern heraus, die in dieser Lebensphase nur 
schwer zu beeinflussen sind.44 Bis zum 30. Lebensjahr 
kommt es aber selbst bei Intensivtätern häufig zu einem 
Abbruch der kriminellen Karriere.

41  Vgl. Statistisches Bundesamt: Fachserie 10, Reihe 4.1, 2017. Tab. 4, S. 19 
und Tab. 6, S. 25.

42  Vgl. Walter, Joachim: Minoritäten im Strafvollzug. APuZ 7/2010.
43  Vgl. Steffen, Wiebke: Strukturen der Kriminalität der Nichtdeutschen.  

In: Jehle, Jörg-Martin (Hg.): Raum und Kriminalität. Mönchengladbach 
2001, S. 236. 

44  Vgl. Haverkamp, Rita: Jugenddelinquenz und Zuwanderung.  
In: Dölling, Dieter / Klippstein, Bernd (Hg.): Jungsein heute.  
Von Normalität bis Extremismus. INFO 2018, Eigenverlag der 
Landesgruppe Baden-Württemberg DVJJ, Heidelberg 2019. 

Die Kommission hält fest, dass wir es – mit Ausnahme 
weniger, aber gravierender Delikte – nicht mit zunehmen-
der Kriminalität zu tun haben, sondern dass vor allem 
der diffusen Kriminalitätsfurcht (gefühlten Unsicherheit) 
begegnet werden muss. Die Politik kann dieses Empfinden 
weder pauschal zurückweisen, noch darf sie subjektive 
Ängste verstärken. Vielmehr muss differenziert und auf 
Basis empirischer Daten über Sicherheit gesprochen 
und müssen Maßnahmen gegen tatsächlich bestehende 
Gefahren ergriffen werden. Auch die Medien sollten 
sich vor Bagatellisierung wie vor der Dramatisierung 
der Sicherheitslage hüten.

Gleichzeitig wird vor den illiberalen Tendenzen eines 
präventiven Sicherheitsstaats gewarnt. Das gilt etwa für 
die Stigmatisierung von Personen als potenzielle Täter 
aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu bestimmten (ethnischen 
oder religiösen) Gruppen sowie für erweiterte staatliche 
Eingriffe in die Privatsphäre unter Berufung auf den 
Schutz vor Kriminalität.
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Organisierte Kriminalität in Baden-Württemberg ist 
vorwiegend durch italienische Mafiastrukturen geprägt. 
So gilt das Bundesland als Rückzugsort der ’Ndrangheta. 
Rund ein Drittel der mutmaßlichen Mitglieder dieser 
Organisation in Deutschland lebt, so das Innenmi-
nisterium Baden-Württemberg, im Bundesland. Bei 
der Bekämpfung arbeitet das Landeskriminalamt seit 
Jahren mit italienischen Sicherheitsbehörden zusammen. 
Schwerpunkt ist hier ebenfalls die Bekämpfung von 
Geldwäsche. Rund 80 Prozent ihrer Gewinne erzielen 
Tätergruppen in Baden-Württemberg in der Drogen-, 
Eigentums- und Wirtschaftskriminalität.

Handlungsempfehlungen

 
3.2.1 Aufstockung von Personal bei der 
Polizei, Untersuchung der 
Entstehungsbedingungen von 
Clanstrukturen

Die Kommission sieht in der Aufstockung und Qualifi-
zierung des Personals in Landeskriminalämtern, Bundes-
kriminalamt und Finanzbehörden eine wirksame Maß-
nahme zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität. 
Schulungsbedarf besteht hinsichtlich der Sensibili-
sierung der Polizei für organisierten Menschenhandel 
und Zwangsprostitution. Konzepte wie der Berliner 
Fünf-Punkte-Plan sollten ausgewertet und entsprechend 
den lokalen Gegebenheiten angepasst werden. Die Ent-
stehungsbedingungen von kriminellen Clanstrukturen 
sollten genauer untersucht werden. Zum Beispiel könnten 
langfristige Duldungen ohne klare Aufenthaltsperspektive 
zum Abgleiten in kriminelle Strukturen beitragen. Eine 
Verbesserung des Zeugenschutzes kann wiederum 
helfen, Straftäter zur Rechenschaft zu ziehen.

3.3 Herausforderung:  

Öffentlicher Raum als sicherer Raum

 
Dem öffentlichen Raum misst die Kommission eine 
besondere Rolle als Ort der Begegnung und der gesell-
schaftlichen Teilhabe zu. Es wurde diskutiert, welche 
Bedingungen notwendig sind, um den öffentlichen 
Raum angstfrei zu gestalten und damit zugänglich zu 
halten. Dabei geht es vor allem um die Gewährleistung 
der Gewaltfreiheit (Freiheit von Furcht). 

Zum öffentlichen Raum zählen nicht nur Straßen und 
Plätze, sondern auch „halböffentliche“ Einrichtungen 
wie Kultureinrichtungen, Sportanlagen oder öffentliche 
Verkehrsmittel. In ihnen kann zwar das Hausrecht der 
Betreiber geltend gemacht und damit die Öffentlichkeit 
eingeschränkt werden; sie ermöglichen aber in großem 
Maße die öffentliche Begegnung unterschiedlicher  
Menschen und erfüllen damit eine wichtige Funktion 
öffentlicher Räume (  4. Öffentliche Institutionen und 
aktive Bürgergesellschaft, S. 81 ff).

Heterogenität und Anonymität im öffentlichen Raum 
führen zu Interessenkonflikten, verursachen Störgefühle 
und machen den öffentlichen Raum zu einem „Raum 
der Zumutungen“.46 Regelverletzungen und Verfalls-
erscheinungen können ein Gefühl des Kontrollverlusts 
hervorrufen. Rücksichtsloses Verhalten, aggressives 
Auftreten, Pöbeleien und andere Grenzüberschreitungen 
lösen „Bewegungsangst“ im öffentlichen Raum aus. 
Dieses Phänomen tritt vor allem auf, wo bestimmte Grup-
pen die Dominanz über öffentliche Räume erobern und 
dort ihre eigenen Regeln setzen. Solche Erscheinungen 
führen zu einer wachsenden gefühlten Unsicherheit. 
Ihre Politisierung bereitet den Boden für eine autoritäre 
„Politik der Angst“. 

46  Gusy, Christoph: Der öffentliche Raum – Ein Raum der Freiheit,  
der (Un-)Sicherheit und des Rechts. In: Zoche, Peter / Kaufmann, Stefan /  
Haverkamp, Rita (Hg.): Zivile Sicherheit. Gesellschaftliche Dimensionen 
gegenwärtiger Sicherheitspolitiken. Bielefeld 2011, S. 282.

In der Kommission gab es starke Bedenken gegen eine 
„Kasernierung“ in abgelegenen Sammelunterkünften. 
Eine Studie zu Konflikten in Unterkünften für Geflüchtete 
kommt zu dem Schluss, dass eine dezentrale Unter-
bringung mit guter Betreuung eindeutig vorzuziehen 
ist.45 Auch sei eine Ausweisung von Personen, die eine 
erhebliche Gefahr für die Innere Sicherheit oder für Leib 
und Leben Dritter darstellen, nach aktueller Gesetzeslage 
bereits in zahlreichen Fällen möglich. Es sei also ein 
rechtsstaatliches Instrumentarium gegeben, das jedoch 
nicht konsequent umgesetzt werde. Schließlich ist auch 
ein „Pull-Effekt“ eines erleichterten Statuswechsels nicht 
von der Hand zu weisen – er könnte dazu beitragen, 
weiterhin in großer Zahl das Asylrecht als Eingangstür 
für Arbeitsmigration zu nutzen. Dieses Problem könnte 
jedoch durch eine rückwirkende Stichtagsregelung 
umgangen werden.

Nicht umstritten war die Empfehlung einer besonderen 
Überwachung von Personen mit einem hohen Gefähr-
dungspotenzial. Es untergräbt das Vertrauen in den 
Staat, wenn schwere Straftaten von Personen began-
gen werden, die bereits einschlägig aufgefallen sind, 
ohne dass Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung 
getroffen wurden.

45  Vgl. Christ, Simone / Röing, Tim: Konflikte in Unterkünften für 
Geflüchtete – Ursachen, Konstellationen, Risiken und Präventions- 
ansätze, Forum Kriminalprävention 4/2018, S. 3–7.

3.2 Herausforderung:  

Organisierte Kriminalität

 
Organisierte Kriminalität ist schwer zu bekämpfen, da 
es sich häufig um Clanstrukturen und Gruppen mit 
hoher innerer Loyalität und Gewaltbereitschaft handelt. 
Empirische Erkenntnisse über interne Strukturen sind 
daher schwer zu gewinnen. Dennoch zeigen diverse 
Beispiele der jüngeren Vergangenheit, dass auch effektiv 
gegen kriminelle Clans vorgegangen werden kann. Galt 
Deutschland bislang als attraktives Geldwäscheland, 
so hat die Bekämpfung durch Behörden und Staats-
anwaltschaften seit 2017 deutlich angezogen. 

Das Land Berlin hat Ende 2018 einen Fünf-Punkte-Plan 
zur Bekämpfung organisierter Kriminalität beschlossen, 
der den Einfluss vor allem arabischer Clanstrukturen 
bekämpfen soll. Dazu wurde eine neue Koordinierungs-
stelle beim Landeskriminalamt eingerichtet; diese soll 
die Zusammenarbeit von Polizei, Staatsanwaltschaft, 
Finanzämtern, Jobcentern, der Ausländerbehörde sowie 
bezirklichen Ordnungs- und Jugendämtern stärken. 
Gemeinsam sollen Gewerbe- und Finanzkontrollen zur  
Verhinderung von Geldwäsche verstärkt werden. Illega- 
les Vermögen soll mithilfe einer neuen Spezialabteilung 
zur Abschöpfung kriminellen Vermögens bei der Staats-
anwaltschaft eingezogen werden. Auch das Mitführen 
von Waffen soll verstärkt geahndet werden. Flankierend 
sollen gezielte Präventionsmaßnahmen für junge Männer 
sowie Aussteigerprogramme entwickelt werden. Die 
Strategie, vor allem auf das Abschöpfen von illega-
lem Vermögen zu setzen, wird von der Kommission als 
besonders effektive Maßnahme empfohlen.

Innere SicherheitKapitel 3



76 77

Abb. 14: Entwicklung extremistischer  
Gewalttaten seit 2001

Quelle: Verfassungsschutzberichte 2001–2017
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3.4 Herausforderung:  

Politischer und religiöser Extremismus

 
Die zehnjährige Langzeitstudie zur „gruppenbezogenen 
Menschenfeindlichkeit“ des Instituts für interdiszipli-
näre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität 
Bielefeld47 begann im Jahr 2002 und bezieht sich auf 
Befragungsdaten zur Verbreitung menschenfeindli-
cher Einstellungen in der Bevölkerung.48 Die Befunde  
deuten auf eine Zunahme der gruppenbezogenen 
Menschen feindlichkeit hin. Das Zusammenleben von 
Menschen unterschiedlichen Glaubens ist latent gefähr-
det. Die Vorbehalte gegenüber Muslimen werden stärker;  

47  Vgl. Presseinformation zur Präsentation der Langzeituntersuchung 
„Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ vom 12.12.2011. In:  
https://www.uni-bielefeld.de/ikg/Handout_Fassung_Montag_1212.pdf

48  Vgl. Heitmeyer, Wilhelm: Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit (GMF) 
in einem entsicherten Jahrzehnt. In: ders. (Hg.): Deutsche Zustände. Folge 
10. 3. Auflage. Berlin 2015, S. 33 f.

gleichzeitig nehmen antisemitische Ressentiments und 
Übergriffe zu. Hier mischt sich der „hausgemachte“ 
völkische Antisemitismus mit Judenfeindschaft unter 
muslimischen Migranten. Es ist ein Alarmzeichen, wenn 
sich Juden in manchen Städten und Quartieren nicht 
mehr sicher fühlen. Abwertende Einstellungen richten 
sich auch gegen Hartz-IV-Empfänger, sexuelle Minder-
heiten und Obdachlose. 

Aus den Verfassungsschutzberichten lässt sich seit 
dem Jahr 2001 ein deutlicher Anstieg in allen Berei-
chen extremistischer Gewalttaten entnehmen.49 Nach 
dem Höhepunkt 2016 gingen die rechtsextremistischen 
Gewalttaten 2017 deutlich zurück. Dass dies ein dauer-
hafter Trend ist, muss bezweifelt werden. Demgegenüber 
wird bei linksextremistischen Gewalttaten eine weitere 
Steigerung verzeichnet. Sie geht hauptsächlich auf die 
Krawalle während des G-20-Gipfels in Hamburg zurück. 

Körperverletzung macht bei Gewalttaten im rechts-
extremistischen Bereich den Löwenanteil (80–90 Prozent) 
aus, im linksextremistischen Bereich etwa die Hälfte. 

Am stärksten steigen Straftaten im Bereich der „poli-
tisch motivierten Ausländerkriminalität“, wenngleich 
das Ausgangsniveau deutlich niedriger ist als bei den 
anderen beiden Varianten. Darunter findet sich ein hoher 
Anteil von Gewalttaten mit einem islamistisch-funda-
mentalistischen Hintergrund. 

49  Unter Gewalttaten fallen neben Körperverletzungen auch 
Brandstiftungen, Landfriedensbruch und Widerstandsdelikte.

Es sollte allerdings präzise zwischen abweichendem 
Verhalten und Rechtswidrigkeiten unterschieden werden. 
Der öffentliche Raum kann seine integrative Wirkung nur 
als Raum der Vielfalt und Toleranz entfalten. Gleichzeitig 
muss geltendes Recht in der Praxis durchgesetzt werden, 
um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den 
Rechtsstaat zu wahren und die Bewegungsfreiheit im 
öffentlichen Raum zu schützen.

Handlungsempfehlungen

 
3.3.1 Toleranz und  
Grenzen der Toleranz

Die Kommission plädiert dafür, gegenüber abweichendem 
Verhalten im öffentlichen Raum mehr Toleranz aufzu-
bringen, solange die Freiheit und Sicherheit anderer 
nicht bedroht wird. Im Rahmen der Rechtsordnung soll 
jeder tun und lassen können, was ihm oder ihr beliebt. 
Häufig ist der öffentliche Raum der einzige Ort, an dem 
sich sozial marginalisierte Gruppen aufhalten können. 
Gleichzeitig darf jedoch bei Regelverletzungen keine 
falsche Toleranz praktiziert werden. Rechtsfreie Räume in 
städtischen Quartieren, Parks etc. dürfen nicht geduldet 
werden. Der Staat, der verbindliche Normen setzt, muss 
diese auch durchsetzen, um die öffentliche Sicherheit 
zu wahren. Dies gilt auch bei Veranstaltungen mit gro-
ßen Menschenansammlungen. Regelfestigkeit ist eine 
staatliche Verpflichtung. Andernfalls besteht die Gefahr, 
dass der öffentliche Raum gemieden wird.

 
3.3.2 Verminderung des Bedrohungsgefühls 
durch städtebauliche Maßnahmen

Dem subjektiven Bedrohungsgefühl kann durch städ-
tebauliche Maßnahmen wie eine bessere Beleuchtung 
von Straßen, Plätzen, Tiefgaragen etc. und durch die 
Umgestaltung städtischer Angsträume (z. B. unbelebter 
Fußgängerunterführungen) begegnet werden. Es geht 
darum, die Aufenthaltsqualität und damit auch die 
gefühlte Sicherheit öffentlicher Räume zu verbessern. 

Dazu gehört die Ansiedlung von Einzelhandel, Gas-
tronomie und Kultureinrichtungen, die mehr Leben 
in prekäre Orte bringen. Auch ein interdisziplinäres 
Quartiersmanagement, das soziale Brennpunkte angeht 
und das öffentliche Leben im Stadtteil fördert, erhöht 
das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger.

 
3.3.3 Verstärkte Sicherheitspräsenz in 
prekären öffentlichen Räumen

Bestehen reale Bedrohungen im öffentlichen Raum, 
sollten diese durch eine verstärkte Präsenz von Polizei 
und kommunalen Ordnungsdiensten vor Ort vermindert 
werden. Auch die Installation von Überwachungs- und 
Alarmsystemen an Gefahrenbrennpunkten und „Angst-
räumen“ kann zu mehr gefühlter Sicherheit beitragen. 
So hat sich in Parkhäusern die Videoüberwachung 
bewährt. Wie weit solche Installationen abschreckend 
wirken, ist umstritten, sie können jedoch Aufklärung 
und Ahndung von Straftaten verbessern.

Das Land Baden-Württemberg hat mit den Stadt-
gemeinden Heidelberg und Freiburg „Sicherheitspart-
nerschaften“ eingerichtet, um die Sicherheitslage vor 
Ort zu stärken und personelle Engpässe zu überwinden. 
Diese Partnerschaften erweisen sich als erfolgreich 
und sollten auch auf andere interessierte Kommunen 
ausgedehnt werden.
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Handlungsempfehlungen

 
3.4.1 Extremismus- 
prävention 

Präventive Maßnahmen gegen politischen und religiösen 
Extremismus müssen auf allen Ebenen des föderalen 
Systems stärker verankert werden. Im Zuge der „primären 
Prävention“ sollte die schulische wie außerschulische 
politische Bildung verstärkt werden. Lehrpersonal und 
Sozialarbeiter/innen müssen besser befähigt werden, 
extremistischen Einstellungen entgegenzutreten. Neben 
gezielter Fortbildung sollten auch entsprechende Unter-
richtsmaterialien sowie audiovisuelle Formate für die 
sozialen Medien bereitgestellt werden. Bewährte Pro-
gramme und Projekte gegen Extremismus und Frem-
denfeindlichkeit sollten in den Haushalten von Bund 
und Ländern finanziell abgesichert werden, um eine 
kontinuierliche Arbeit zu ermöglichen. Die Stärkung 
demokratischer Abwehrkräfte erfordert professionelle 
Strukturen und Kompetenzen. Baden-Württemberg 
hat hier mit der Einrichtung des Kompetenzzentrums 
gegen Extremismus („konex“), dem Einsatz von „Struk-
turbeobachtern“ im Strafvollzug und dem Ausbau von 
Bildungsmaßnahmen bereits entsprechende Entschei-
dungen getroffen.

In mehreren Bundesländern werden auch Programme 
zur Deradikalisierung von jungen Menschen aus der 
islamistischen oder rechtsextremen Szene durchgeführt. 
Diese Programme sollten wissenschaftlich evaluiert 
werden, um Schlussfolgerungen über ihre Wirksamkeit 
und für ihre Optimierung zu ziehen. Baden-Württemberg 
praktiziert dies im Projekt der Sozialberatung Stuttgart 
e. V. „Prävention von islamistischem Extremismus in 
Justizvollzugsanstalten“.

Politischer und religiöser Extremismus in den Sicherheits-
organen muss konsequent bekämpft werden, sowohl 
präventiv (durch politische Bildung) als auch diszipli-

narisch, um das Vertrauen in die staatlichen Institutionen 
zu erhöhen. Die einschlägigen Empfehlungen der NSU- 
Untersuchungsausschüsse sollten konsequent umge-
setzt werden.

 
3.4.2 Freiheit und 
Entschiedenheit

Grundsätzlich sollten die Grenzen der Meinungs- und 
Versammlungsfreiheit weit gezogen werden. Gegenüber 
politisch oder religiös motivierter Gewalt sollte der 
Staat jedoch entschieden handeln. Die Gewaltfreiheit 
der politischen Auseinandersetzung muss unbedingt 
verteidigt werden. Sie ist Grundbedingung der demo-
kratischen Öffentlichkeit. Gruppierungen, die zu Gewalt 
aufrufen und sie praktizieren, sollten verboten werden.

Es ist ein strategisches Ziel der „neuen Rechten“, die 
Grenzen des Sagbaren zu verschieben, rechtsextreme 
Positionen zu normalisieren und Anschluss an die Mitte 
der Gesellschaft zu gewinnen. Umso wichtiger ist es, 
die Differenz zwischen antidemokratischen, verfas-
sungsfeindlichen Bestrebungen und dem politischen 
Meinungsspektrum einer pluralistischen Demokratie 
zu markieren.

Eine spezifische Herausforderung ist der Umgang mit 
Anhängern antidemokratischer Bestrebungen im öffent-
lichen Dienst, insbesondere im Bildungssystem, in Polizei 
und Justiz. Die bloße Gesinnung sollte noch kein Grund 
für Berufsverbote sein, wohl aber der aktive Einsatz für 
verfassungsfeindliche Ziele und Bewegungen.

Tendenzen zur Radikalisierung bis hin zu rechtsextremen 
Umtrieben in der Polizei und anderen Sicherheitsorganen 
muss entschieden entgegengewirkt werden, um das 
Vertrauen in den Rechtsstaat zu verteidigen. Zugleich 
braucht es das Verständnis von Politik und Öffentlichkeit 
für die unerlässliche Funktion der Sicherheitsbehörden 
zum Schutz des Rechtsstaats und der Alltagssicherheit 
der Bürgerinnen und Bürger. Dazu gehören eine adäquate 
technische und personelle Ausstattung, ein besseres 
Zusammenwirken von Polizei, Justiz und Sozialbehörden, 

Rechtsextremer Terror
Nach den rassistischen Anschlägen der 1990-er Jahre 
z. B. in Solingen, Mölln, Hoyerswerda oder Rostock-Lich-
tenhagen markiert die Mordserie des NSU von 2000 
bis 2007 eine Zäsur in der politischen Geschichte der 
Bundesrepublik. Die Tatsache, dass die Behörden jah-
relang nur im migrantischen Milieu ermittelt haben und 
die terroristische Vereinigung erst nach der Selbstauf-
deckung im November 2011 bekannt wurde, hat insbe-
sondere unter Menschen mit Migrationshintergrund tiefe 
Verunsicherung, ja Misstrauen gegenüber dem Staat 
hinterlassen. Mehrere Untersuchungsausschüsse sowie 
der NSU-Prozess in München ließen zahlreiche Fragen 
offen. Verschwundene Akten und der plötzliche Tod 
einiger Zeugen haben das Misstrauen noch verstärkt. 
Trotz der eklatanten Mängel, die durch den NSU-Skandal 
öffentlich wurden, haben Verfassungsschutz, Landes-
kriminalämter und Polizei ihre organisatorischen und 
personellen Strukturen seither kaum verändert. 

Immer wieder wird gegenüber den Sicherheitsbehörden 
der Vorwurf erhoben, auf dem „rechten Auge“ blind 
zu sein. Die Enthüllungen über rechtsextreme Zirkel 
in der Bundeswehr und die mutmaßliche Weitergabe 
von vertraulichen Informationen an Rechtsextreme 
durch Frankfurter Polizeibeamte (NSU 2.0) haben diesen 
Eindruck verstärkt. Bund und Länder müssen alles tun, 
um die Integrität der Sicherheitsorgane der Demokra-
tie und ihre Verpflichtung auf unser Grundgesetz zu 
gewährleisten. 

Handlungsbedarf sieht die Kommission auch bei extre-
mistischen Strukturen wie den türkisch-nationalistischen 
„Grauen Wölfen“ sowie rockerähnlichen Gruppierungen 
und deren Verbindungen zu autoritären Staaten und zur 
organisierten Kriminalität. Das Verbot der Rockergruppe 
„Osmanen Germania BC“ durch den Bundesinnen-
minister im Sommer 2018 und die Verurteilung von 
Führungsmitgliedern zu mehrjährigen Haftstrafen durch 
das Landgericht Stuttgart im Januar 2019 sind richtige 
Schritte in diese Richtung.

Religiöser Extremismus 
Mit Blick auf den islamistischen Terrorismus werden 
in der wissenschaftlichen Literatur unterschiedliche 
Erklärungsmuster angeführt. Zum einen wird auf 
gesellschaftliche Faktoren wie soziale Marginalisierung 
und Diskriminierung von Muslimen hingewiesen, die 
funda mentalistische, demokratiefeindliche Haltungen 
begünstigen. Dagegen zeigt das Beispiel der Attentäter 
von 9/11, dass islamistischer Terror nicht unbedingt 
aus Marginalisierung resultiert. Der Islamismus ist eine 
radikale Gegenbewegung zur liberalen Moderne, für 
die auch Menschen mit höherer Bildung und sozialem 
Status anfällig sind. 

Es sollte präzise zwischen Islam als Religion und radi-
kalem Islamismus als religiös-politischer Bewegung 
unterschieden werden, die sich gegen die offene Gesell-
schaft und den demokratischen Rechtsstaat wendet. 
Jener fällt unter Religionsfreiheit, dieser nicht.

Neben fundamentalistisch ausgerichteten Moscheen 
sind auch Schulen und der Strafvollzug besonders 
empfindliche Punkte für die Ansprache durch Isla-
misten. Dagegen braucht es bessere Ausbildung von 
Lehrpersonal und Sozialarbeiter/innen an Schulen, 
um solchen Praktiken entgegenwirken zu können. Ein 
weiterer Hotspot für die Rekrutierung von Anhängern 
radikal-islamistischer Gruppen ist der Strafvollzug. 
Seit Beginn des Flüchtlingszuzugs im Sommer 2015 
wurde auch beobachtet, dass islamistische Gruppen in 
Sammelunterkünften werben. Diese Zugänge müssen 
erkannt und möglichst unterbunden werden. 
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aber auch der nötige politische Rückhalt. Wo Mitglieder 
der Polizei selbst zur Gefahr für den demokratischen 
Rechtsstaat werden, muss konsequent eingeschritten 
werden; wo sie zu Unrecht bei der Ausübung ihrer Auf-
gaben angegriffen oder unter Generalverdacht gestellt 
werden, haben sie Anspruch auf die Solidarität der Politik. 

Verteidigung der Meinungsfreiheit und  
Abwehr systematischer Desinformation
Die Gegner der Demokratie berufen sich in der Regel 
auf die Rechte, die ihnen die Demokratie einräumt, 
insbesondere auf die Meinungsfreiheit. Tatsächlich ist 
die Freiheit der Andersdenkenden ein Wesensmerkmal 
liberaler Demokratien. Dazu gehört auch die Freiheit, 
die bestehende politische und wirtschaftliche Ordnung 
infrage zu stellen. Der öffentliche Meinungsstreit soll nicht 
beschnitten werden, soweit er die Grenze zu Straftaten 
(Beleidigung, Volksverhetzung) nicht überschreitet. 
Diese Grenze hat das BVerfG in zahlreichen Urteilen 
präzise definiert. 

Eine neue Herausforderung für die Demokratie bilden 
Propagandanetzwerke autoritärer Staaten, die unter 
Berufung auf die Pressefreiheit systematische Des-
information und Manipulation der öffentlichen Meinung 
betreiben. Hier würde es helfen, die Grenze zwischen 
Journalismus und Propaganda klarer zu markieren. 
Zudem sollten die staatlichen Mittel für die Aufdeckung 
von Desinformationskampagnen und die Richtigstellung 
von „Fake News“ erhöht werden. Diese Aufgabe sollte 
allerdings vornehmlich von unabhängigen gesellschaft-
lichen Institutionen wahrgenommen werden. Es ist nicht 
Aufgabe der Exekutive, über den Wahrheitsgehalt von 
Informationen zu richten. 

 
3.4.3 Politische  
Bildung

Schulen müssen als demokratische Lernorte gestärkt 
werden. „Demokratie lernen“ bedeutet mehr als reine 
Wissensvermittlung im Sinne traditioneller Staats-
bürgerkunde. Es geht vor allem um das Einüben aktiver 

Beteiligung und eines zivilen Umgangs mit divergie renden 
Interessen und Meinungen. Politische Bildung im Sinne 
von „Demokratie lernen“ (nicht zu verwechseln mit 
dem Einimpfen bestimmter politischer Über zeugungen) 
muss bereits im Kindergarten und in der Schule begin-
nen und für Erwachsene weitergeführt werden. In die-
sem Zusammenhang sollte geprüft werden, wie das 
baden-württembergische Bildungszeitgesetz verstärkt 
für demokratische Bildung genutzt werden kann.

 
3.4.4 Kommunale Selbstverwaltung  
und aktive Bürgergesellschaft

Gelebte Demokratie ist die beste Versicherung gegen 
politischen und religiösen Extremismus. Sie lässt sich 
vor allem auf kommunaler Ebene verwirklichen. Auch 
deshalb muss die kommunale Selbstverwaltung als 
„Wiege der Demokratie“ gestärkt werden. Gleiches gilt 
für die vielfältigen Aktivitäten einer aktiven Bürger-
gesellschaft, die sich selbstbewusst an den öffentlichen 
Angelegenheiten beteiligt. Bürgerbewegungen sind 
nicht per se gegen Extremismus immun. Oft vertreten 
sie auch nur partikulare Interessen mit besonderer 
Vehemenz. Sie sind dennoch unverzichtbare Lernorte für 
demokratisches Handeln und politische Mitbestimmung  
(  4.3 Herausforderung: Demokratische Partizipa tion 
auf kommunaler Ebene, S. 90).

Kapitel 3 Innere Sicherheit

Kapitel 4: Öffentliche Institutionen  
und aktive Bürgergesellschaft


